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Bekanntmachung 

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik 

Deutschland am 25. Mai 2014 

Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teil
nehmen, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben 
oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und am Wahltag 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union besitzen, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder 
sich dort sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinan
derfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Euro
päischen Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahl
recht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. 	 in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. 
Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem 
Vordruck spätestens bis zum 4. Mai 2014 zu stellen. 

Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis, der erst 
nach dem 4. Mai 2014 bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann 
nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 13. Juni 1999, am 13. Juni 2004 oder am 7. Juni 2009 in ein 
Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, 
brauchen Sie keinen erneuten Antrag zu stellen. Ihre Eintragung erfolgt dann 
von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vor
liegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis einschließlich zum 4. Mai 2014 gegenüber 
der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht in 
dem deutschen Wählerverzeichnis geführt zu werden. Die Entscheidung gegen 
eine Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis gilt dann für alle künftigen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie hier erneut einen Antrag auf 
Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stellen. 

Sind Sie bei den Europawahlen von 1979 bis 1994 in ein Wählerverzeichnis in 
der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine 
Teilnahme an der Europawahl in Deutschland einen erneuten Antrag auf Ein
tragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zuzug in die Bundesre
publik Deutschland müssen Sie immer einen neuen Antrag auf Eintragung in 
ein deutsches Wählerverzeichnis stellen. 
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Antragsvordrucke sowie Merkblätter zur Information können bei allen Gemeinde
behörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 

Wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland als Wahlbewerber für einen der 
deutschen Sitze im Europäischen Parlament kandidieren wollen, ist u. a. Voraus
setzung, dass Sie am Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besit
zen, 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Euro
päischen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind. 

Mit Ihrem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit dem Wahlvor
schlag mit Ihrer Kandidatur müssen Sie eine Versicherung an Eides statt abgeben, 
dass bei Ihnen die o. g. Voraussetzungen für eine aktive oder passive Wahlteil
nahme vorliegen. 

Wesel, 3. Februar 2014 

Kreis Wesel 
Der Kreiswahlleiter 
gez. Rentmeister 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift Marienstraße 1, 47447 Moers, einen Bescheid über eine straßen
verkehrsrechtliche Entscheidung vom 27.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
TQ246, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten einge
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 31.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Kirsch 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift Marienstr. 1, 47447 Moers, einen Bescheid über eine straßenver
kehrsrechtliche Entscheidung vom 29.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
SQ951, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 31.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift Marienstraße 1, 47447 Moers, einen Bescheid über eine straßen
verkehrsrechtliche Entscheidung vom 27.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
TQ247, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten einge
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 31.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Kirsch 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift Marienstraße 1, 47447 Moers, einen Bescheid über eine straßen
verkehrsrechtliche Entscheidung vom 29.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
SQ906, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten einge
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 31.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Kirsch 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift 47447 Moers, Marienstr. 1, einen Bescheid über eine straßenver
kehrsrechtliche Entscheidung vom 29.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
SQ938, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1  während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 03.02.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Engel 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift 47447 Moers, Marienstr. 1, einen Bescheid über eine straßenver
kehrsrechtliche Entscheidung vom 29.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
SQ940, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 03.02.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Engel 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stelian Petru, letzte be
kannte Anschrift 47447 Moers, Marienstraße 1, einen Bescheid über eine straßen
verkehrsrechtliche Entscheidung vom 29.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF WES
SQ905, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten einge
sehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 03.02.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. K. Leineweber 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung  

Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Ionel 
Dumitru letzte bekannte Anschrift Musfeldstr. 95, 47053 Duisburg den Bußgeldbe
scheid des Kreises Wesel vom 04.12.2013- Aktenzeichen 01057560610 (SB 18) 
erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 259 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

Wesel, 03.02.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Bildstein 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung  

Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Aydin 
Tavukcu letzte bekannte Anschrift Kasinostraße 2 d, 46537 Dinslaken den Buß
geldbescheid des Kreises Wesel vom 12.11.2013- Aktenzeichen 01057524118 
(SB 7) erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

Wesel, 04.02.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Zach 
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